
Beschluss des Bundesgerichtshofs 

vom 02.06.2005, Az. V ZB 32/05: 

Die WEG ist (teil-)rechtsfähig! 
 
1. Das Problem 
 
Bislang war es einhellige Auffassung, dass 
die Wohnungseigentümergemeinschaft als 
solche nicht existiert, weil sie keine Rechts-
fähigkeit besitzt. Die WEG konnte daher als 
solche weder Verträge schließen noch kla-
gen oder verklagt werden. Beteiligt werden 
mussten immer sämtliche namentlich zu 
bezeichnenden Eigentümer. Das erforderte 
oftmals einen erheblichen Aufwand.  
 
 
2. Der Fall 
 
Dem Bundesgerichtshof wurde nun die 
Frage zur Entscheidung vorgelegt, ob auf-
grund der Änderung der Rechtslage zur 
GbR ebenfalls die WEG als rechtsfähig 
betrachtet werden könnte. Der BGH hat 
diese Frage bejaht.  
 
Im Fall schloß die „WEG BH2-4“, vertreten 
durch die damalige Verwalterin 1976 einen 
Betreuungsvertrag mit einer Dienstleis-
tungsgesellschaft. Im Rahmen der Be-
schlussfassung über den Wirtschaftsplan 
2000 war zwischen den Wohnungseigen-
tümern streitig geworden, ob der Vertrag 
immer noch durch alle aktuellen Eigentü-
mer zu erfüllen ist, auch wenn zwischen-
zeitlich Eigentümerwechsel stattgefunden 
haben. Danach würde sich richten, ob die 
voraussichtlichen Vergütungsforderungen 
aus dem laufenden Dauerschuldvertrag 
noch im Gesamtwirtschaftsplan aufzuneh-
men sind.  
 

Der BGH hat festgestellt, dass die Woh-
nungseigentümergemeinschaft insoweit 
rechtsfähig ist, als „sie bei der Verwaltung 
des Gemeinschaftseigentums am Rechts-
verkehr teilnimmt“. 
 
 
3. Konsequenzen 
 

• Die Gemeinschaft kann also nun als 
solche klagen und verklagt werden.  

 
• Die Gemeinschaft kann also nun als 

solche Verträge abschließen. Daher 
bedarf es keiner zweifelhaften Kon-
struktionen mehr, ob ein Sonder-
rechtsnachfolger eines Eigentümers 
z.B. an einen vor Eigentumsum-
schreibung abgeschlossenen Ver-
waltervertrag gebunden ist.  

 
• Die Gemeinschaft kann als Gläubi-

ger einer Zwangshypothek im 
Grundbuch eingetragen werden.  

 
• Hat sich der Verband also solcher 

einem Gläubiger gegenüber ver-
pflichtet – wovon im Zweifel aus-
zugehen sei, haftet auch nur der 
Verband mit dem Verbandsvermö-
gen (z.B. Konten der WEG, Bei-
tragsansprüche). Daneben haften die 
Wohnungseigentümer mit ihrem 
Privatvermögen einem außenste-
henden Gläubiger nur, wenn sie sich 
neben dem Verband ausdrücklich 
persönlich verpflichtet haben. Aus-
nahmsweise können auch die 
Grundsätze der Durchgriffshaftung 
in Betracht kommen. 
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Die Anfechtung von Beschlüssen der Woh-
nungseigentümer betrifft aber das Innen-
verhältnis der Eigentümer. Anfechtungsan-
träge zu Gericht müssen sich daher gegen 
die (übrigen) Wohnungseigentümer und 
nicht gegen den Verband richten. 
 
 
BGH, Urteil vom 10.06.2005, Az. V 

ZR 235/04 
Versorgungssperre in der WEG 

zulässig –  
oder: Die Eigentümer dürfen den 

Hahn abdrehen! 
 
1. Das Problem 
 
Bislang war es in Literatur und Rechtspre-
chung umstritten, ob die Mitglieder einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft berech-
tigt sind, einem Wohnungseigentümer in 
der Gemeinschaft die Versorgung mit Was-
ser und Heizung o.ä. zu sperren, nachdem 
dieser mit Hausgeldern in Zahlungsrück-
stand geraten war.  
 
Insbesondere ist umstritten, ob eine solche 
Versorgungssperre auch dann zulässig ist, 
wenn der Wohnungseigentümer die Woh-
nung vermietet hatte.  
 
2. Der Fall 
 
Mehrere Einfamilienhäuser waren aufgrund 
eines Erbbaurechtes errichtet worden, sie 
werden gemeinschaftlich mit Heizenergie 
und Warmwasser durch eine Fernwärme-
GmbH versorgt. Letztere speist an Überga-
bestationen Wärme in Ringleitungen ein, 
welche durch die Keller der angeschlosse-
nen Häuser verlegt sind. Zur Verwaltung 
hatten die Erbbauberechtigten eine sog. 
„Gemeinschaftsordnung“ vereinbart und 
einen Betreuer bestellt. Die GmbH rechnet 
die Kosten der Belieferung gegenüber dem 
Verwalter aufgrund der Messeinrichtungen 
an den Übergabestationen ab. Der Verwal-
ter verteilt die Kosten dann aufgrund der 
Zwischenzählerablesungen an den Stichlei-
tungen. Die Erbbauberechtigten leisten da-

für auch sog. „Hausgeldvorschüsse“ auf die 
„Verwaltungskosten“.   
 
Bei einem Eigentümer waren Forderungen 
der Gemeinschaft für Lieferung von Heiz-
energie und Warmwasser von mehr als 16 
T€ aufgelaufen. Die titulierten Forderungen 
konnten nicht vollstreckt werden. Die Erb-
bauberechtigten beschlossen deshalb in 
einer sog. „Wohnungseigentümerversamm-
lung“,  die Versorgung des Hauses des 
Schuldners „mit Heizwärme durch Tren-
nung der Stichleitung von der Ringleitung 
im Keller“ zu unterbrechen, bis die „Haus-
geldschuld getilgt bzw. nachhaltig und re-
gelmäßig abgezahlt würde“.  
 
Der Schuldner hat dem mit der Trennung 
beauftragten Fachunternehmen den Zutritt 
zum Haus verweigert. Die anderen Erbbau-
berechtigten haben Klage auf Duldung der 
Unterbrechung erhoben, dieser wurde ent-
sprochen.   
 
3. Die Lösung 
 
Dem BGH lag kein Fall aus dem Woh-
nungseigentumsrecht vor. Eine Wohnungs-
eigentümergemeinschaft bestand gar nicht, 
vielmehr haben sich die Beteiligten nur so 
verhalten, als hätten sie eine solche gebil-
det. Der entscheidende und für WEG-Recht 
zuständige Senat (der auch die Entschei-
dungen zum Zitterbeschluss und zur 
Rechtsfähigkeit der WEG getroffen hat) 
begründete aber sein Urteil mit Zitaten zu 
entsprechenden wohnungseigentumsrechtli-
chen Fragestellungen. Deshalb kann das 
Urteil bei der Verwaltung von Wohnungs-
eigentum zugrunde gelegt werden.  
Die Gründe des BGH: 
 

• Grundlage des Rechts, den Säumi-
gen von weiterem Leistungsbezug 
auszuschließen, sei  
§ 273 BGB, das sog. Zurückbehal-
tungsrecht. 

 
• Der Berechtigung zur Teilhabe an 

gemeinschaftlichen Leistungen ste-
he die Pflicht zur Erfüllung der je-
dem Mitglied gegenüber allen Mit-



gliedern bestehenden Pflichten ge-
genüber. 

 
• Die Ausübung des Zurückbehal-

tungsrechts sei zulässiges Druck- 
und Sicherungsmittel der Gemein-
schaft. 

 
• Voraussetzung sei aber ein Be-

schluss der Gemeinschaft, der Ver-
walter könne nicht aus eigenem Ent-
schluss handeln.  

 
• Notwendig sei weiter, dass der Zah-

lungsrückstand erheblich sei. Diese 
Schwelle sei bei einem Rückstand 
von mehr als 6 Monatsbeträgen hin-
sichtlich des „Hausgeldes“ erreicht.  

 
• Außerdem müsse dem Vollzug eine 

entsprechende Androhung voraus-
gehen.  

 
Sofern die Versorgungssperre technisch 
möglich ist und das Eigentum nicht vermie-
tet wurde, kann eine Versorgungssperre 
also zulässig sein.  
 
Keine Äußerung enthält das Urteil zur 
Konstellation des vermieteten Wohneigen-
tums. Der BGH verweist zur Begründung 
seiner Entscheidung aber gerade auf Urteile 
untergeordneter Gerichte (z.B. KG vom 
26.11.2001), in denen eine Versorgungs-
sperre auch im Falle der Vermietung für 
zulässig erklärt wurde. Daraus wird in der 
Literatur geschlussfolgert, der BGH tendie-
re auch bei vermietetem Sondereigentum 
zur Berechtigung einer Versorgungssperre, 
(Krebs, jurisPRMietR 17/2005). 
 
 

BGH zum Verhältnis Minderung 
nach Bruttomiete und  

Betriebskostenabrechnung 
 
Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 
hat sich in seiner Entscheidung vom 
20.07.2005 – Aktenzeichen: VIII ZR 
347/04 – der Meinung des XII. Senats an-

geschlossen, dass die Mietminderung sich 
auf die Bruttomiete bezieht und damit auch 
die Betriebskostenvorauszahlungen bzw. 
Betriebskostenpauschalen mit erfasst. 
 
Damit ist der für Wohnraummietrecht zu-
ständige Senat auf die Erwägungen des 
Gewerberaummietrechtssenats einge-
schwenkt, was bereits seit längerer Zeit zu 
erwarten war. 
 
Anlass der Entscheidung war eine Miet-
minderung wegen zu geringer Wohnfläche. 
Die Wohnfläche war mehr als 10 % gerin-
ger als im Mietvertrag vereinbart. 
 
Der BGH hat jedoch in dem Urteil zugleich 
klargestellt, dass eine doppelte Anrechnung 
der Minderung nicht erfolgt.  
 
"Leistet der Mieter aufgrund der Minde-
rung nur geringere Nebenkostenvorauszah-
lungen, werden bei der Abrechnung der 
Betriebskosten auch nur die Zahlungen in 
der verminderten Höhe berücksichtigt, so 
dass ein eventuelles Guthaben des Mieters 
geringer bzw. eine Nachforderung des 
Vermieters höher ausfällt, als wenn der 
Mieter die Nebenkostenvorauszahlungen in 
der ursprünglich vereinbarten Höhe er-
bracht hätte." 
 
Damit hat der BGH die Unsicherheit aus 
dem ersten Urteil zur Bruttomietminderung 
zum Teil beseitigt. 
 
Es wird auf dieser Grundlage empfohlen, 
bei Mietminderungen den Minderungsbe-
trag nach dem geminderten Prozentsatz 
gleichmäßig auf Betriebskosten und 
Grundmiete zu buchen. 
 
In die Betriebskostenabrechnung werden 
sodann die tatsächlich gezahlten (geminder-
ten) Vorauszahlungen eingestellt. 
 
Jedenfalls bei Mietminderungen ist damit 
eine Betriebskostenabrechnung nach Ist-
Vorauszahlungen nunmehr unumgänglich. 

 
 



Beschluss des BGH vom 
04.05.2005, Az.: I ZB 10/05: 

Zwangsräumung auch bei Suizid-
gefahr 

 
1. Ausgangslage 
Mieter, gegen die der Vermieter ein gericht-
liches Räumungsurteil erwirkt hat, versu-
chen zunehmend, sich gegen die Räu-
mungsvollstreckung zu wehren. Eine zu-
nehmend beliebtere Methode ist dabei die 
Behauptung, der Mieter oder ein naher An-
gehöriger werde sich das Leben nehmen, 
wenn die Wohnung zwangsgeräumt werde.  
 
Aufgrund einiger Negativbeispiele in der 
Vergangenheit schrecken die Gerichte in 
der Regel bei einer derartigen Ankündigung 
zurück und gewähren – oft über Monate, 
mitunter auch über Jahre, Räumungsschutz. 
 
Das ist besonders dann negativ, wenn nicht 
nur Zahlungsausfälle durch den Schuldner 
selbst drohen. Gerade bei Mietern, die an-
dere Hausbewohner „terrorisieren“, sei es 
durch Lärmstörungen oder auch Beleidi-
gungen bis hin zu Drohungen, drohen Zah-
lungsausfälle durch den Auszug der beläs-
tigten Hausbewohner. 
 
Die Gerichte haben das Grundrecht der Ei-
gentumsfreiheit mit dem Schutz des Lebens 
des Mieters abzuwägen. Dabei wurde bis-
lang grundsätzlich letzterem der Vorrang 
eingeräumt. 
 
2. Der Fall 
Im entschiedenen Fall drohte der Vater des 
Räumungsschuldners mit Selbstmord für 
den Fall der Zwangsräumung. Der BGH 
stellte insoweit zunächst fest, dass die Sui-

zidgefahr eines nahen Angehörigen ebenso 
zu behandeln sei wie die beim Schuldner 
selbst.  
Demgemäß könne in solchen Fällen die 
Vollstreckung auch für längere Zeit, im 
Extremfall sogar auf unbestimmte Zeit (Le-
benszeit), eingestellt werden. 
 
Dennoch komme in solchen Fällen nicht 
ausschließlich die Einstellung der Vollstre-
ckung in Betracht. 
 
„Die Aufgabe des Staates, das Recht zu 
wahren, umfasst die Pflicht, ordnungsge-
mäß titulierte Ansprüche notfalls mit 
Zwang durchzusetzen und dem Gläubiger 
zu seinem Recht zu verhelfen.“ 
 
Deshalb sei sorgfältig zu prüfen, ob der 
Suizidgefahr nicht auch auf andere Weise 
abgeholfen werden kann, wie z.B. durch 
Ingewahrsamnahme des Gefährdeten und 
dessen Unterbringung. 
Auch der Gefährdete selbst sei gehalten, 
das Risiko zu verringern, z.B. durch Inan-
spruchnahme fachlicher Hilfe im Rahmen 
stationärer Behandlung. 
In Betracht komme schließlich eine Voll-
streckung unter Auflagen, z.B. die Zwangs-
räumung nur in Anwesenheit eines Beam-
ten des Gesundheitsamtes und eines Fach-
arztes für Neurologie und Psychiatrie zuzu-
lassen.  
 
3. Fazit 
Erstmals hat der BGH der bislang sehr 
schuldnerfreundlichen Rechtsprechung 
Schranken gesetzt. Die Gerichte haben 
nunmehr bei entsprechenden Rechtsschutz-
anträgen weitaus mehr Prüfungsaufgaben 
zu bewältigen.  

 


